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Start

Infoveranstaltung und 
Vorbereitungskurs der Pflege- und 

Adoptivkinder Schweiz (PACH)

Eingang der Gesuchsunterlagen 

Prüfung der rechtlichen 
Voraussetzungen nach 

Artikel 264 ff. ZGB

Sozialabklärung durch die PACH

Eingang Sozialbericht der PACH 
mit einer Empfehlung

Anhörung der Gesuchsteller

Beschluss der KESB:
Eignungsbescheinigung

Aufnahme in PACH-Eltern-Pool

Meldung der PACH über 
passendes Kind

Eingang Kinderdossier bei der 
KESB
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Antrag der Gesuchsteller auf 
Pflegeplatzbewilligung

Hausbesuch bei den 
Gesuchstellern

Beschluss der KESB:
Pflegeplatzbewilligung

Kind kommt zu den 
Gesuchstellern

Mindestens ein Jahr 
Pflegeverhältnis

Antrag auf Adoption durch 
Gesuchsteller

Einholung Bericht des 
Vormunds, der PACH, der 

Pflegefachstelle durch die KESB

Anhörung der Adoptiveltern 
und des Kindes

Beschluss der KESB:
Antrag auf Entscheid

Entscheid des Departements 
Volkswirtschaft und Inneres 

(DVI)

Ende


